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FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST SOZIALE SICHERHEIT


29. JANUAR 2022 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 6. August 1990 über die Krankenkassen und Krankenkassenlandesverbände


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


KAPITEL 2 - Abänderungen des Gesetzes vom 6. August 1990 über die Krankenkassen und Krankenkassenlandesverbände


Art. 2 - Artikel 3 des Gesetzes vom 6. August 1990 über die Krankenkassen und Krankenkassenlandesverbände, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 26. April 2010, wird wie folgt abgeändert:

1. Zwischen Absatz 1 und Absatz 2 wird ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"In Abweichung von Absatz 1 muss eine Krankenkasse jedoch keinen in Absatz 1 Buchstabe b) erwähnten Dienst organisieren, wenn sie einer in Artikel 43bis § 1 Absatz 1 erwähnten Gesellschaft auf Gegenseitigkeit oder einem Landesverband, der mindestens einen solchen Dienst für die Mitglieder dieser Krankenkasse organisiert, angeschlossen ist."

2. Absatz 4, der Absatz 5 wird, wird wie folgt ersetzt:

"Sie können Rechtspersönlichkeit nur erhalten oder behalten, wenn:

1. sie an der in Absatz 1 Buchstabe a) erwähnten Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung teilnehmen,

2. sie mindestens einen in Absatz 1 Buchstabe b) erwähnten Dienst einrichten oder einer in Artikel 43bis § 1 Absatz 1 erwähnten Gesellschaft auf Gegenseitigkeit oder einem Landesverband, der mindestens einen solchen Dienst für die Mitglieder der Krankenkasse organisiert, angeschlossen sind."


Art. 3 - Artikel 7 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 26. April 2010, wird wie folgt abgeändert:

1. Paragraph 1 Absatz 3 wird wie folgt ersetzt:

"Diese Erlaubnis ist an bestimmte Bedingungen gebunden, die in der in § 3 erwähnten Governance-Charta festgelegt sind und geändert werden können."

2. Paragraph 3 wird wie folgt ersetzt:

"§ 3 - Der Verwaltungsrat jedes Landesverbands nimmt einen Verhaltenskodex und eine Governance-Charta an, die für den Landesverband und die ihm angehörenden Krankenkassen gelten.

Der König bestimmt auf Vorschlag des Rates des Kontrollamtes, was unter "Verhaltenskodex" und "Governance-Charta" zu verstehen ist und welchen Bedingungen sie entsprechen müssen.

Der Landesverband übermittelt dem Kontrollamt unverzüglich den vorerwähnten Verhaltenskodex und die vorerwähnte Governance-Charta sowie alle daran angebrachten Änderungen.

Der Verhaltenskodex und die Governance-Charta werden auf der Website des Landesverbands veröffentlicht. Verfügt der Landesverband nicht über eine eigene Website, werden sie auf den Websites aller angeschlossenen Einheiten, die keine Versicherungen anbieten dürfen, veröffentlicht.

Der Landesverband, der feststellt, dass eine ihm angeschlossene Krankenkasse nicht gemäß ihren Satzungszielen handelt oder die durch vorliegendes Gesetz oder seine Ausführungserlasse auferlegten Verpflichtungen, einschließlich der Bedingungen in Zusammenhang mit der in § 1 erwähnten Erlaubnis, nicht einhält oder die Bestimmungen des Verhaltenskodex oder der Governance-Charta nicht einhält:

1. verfügt unbeschadet der Bestimmungen von § 1 von Rechts wegen über die Möglichkeit, den Satzungsorganen der Krankenkasse unmittelbar seinen Standpunkt zu erklären. Diese Erklärung kann schriftlich und/oder mündlich während einer Sitzung der Generalversammlung und/oder des Verwaltungsrates oder jeder anderen in Artikel 23 Absatz 2 erwähnten Kommission erfolgen,

2. kann unbeschadet der Bestimmungen von § 1 die Krankenkasse anweisen, die Lage innerhalb einer von ihm bestimmten Frist in Ordnung zu bringen, und wenn die Lage nicht innerhalb der eingeräumten Frist in Ordnung gebracht wird, kann der Landesverband beschließen, eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu ergreifen:

- die Ausübung der Befugnisse der vorerwähnten Organe der betreffenden Krankenkasse aussetzen und die Befugnisse an ihrer Stelle während eines bestimmten und erneuerbaren Zeitraums selbst ausüben,

- einen angefochtenen Beschluss aussetzen oder für nichtig erklären.

Der Landesverband informiert das Kontrollamt unverzüglich über seine Feststellung und die Ergreifung einer oder mehrerer der vorerwähnten Maßnahmen. Er kann die Stellungnahme des Kontrollamtes einholen, bevor er eine dieser Maßnahmen ergreift. Außerdem hat die Krankenkasse das Recht, angehört zu werden, bevor eine dieser Maßnahmen ergriffen wird.

Die Krankenkasse, die den Beschluss des Landesverbands anficht, kann:

1. in Ermangelung einer in Nr. 2 erwähnten Beschwerde beim zuständigen Arbeitsgericht, binnen einer Frist von einem Monat ab Notifizierung des Beschlusses die diesbezügliche Stellungnahme des Kontrollamtes beantragen. In diesem Fall übermittelt das Kontrollamt beiden Parteien seine Stellungnahme binnen zwei Monaten nach Eingang des Antrags auf Stellungnahme, nachdem es beide Parteien angehört hat,

2. zur Vermeidung des Verfalls binnen zwei Monaten nach Notifizierung des Beschlusses durch Antragschrift Beschwerde beim zuständigen Arbeitsgericht einreichen.

Wird die Stellungnahme des Kontrollamtes beantragt, wie in Nr. 1 erwähnt, wird diese Frist um zwei Monate verlängert. Die beim Arbeitsgericht eingereichte Klage hat keine aufschiebende Wirkung.

Die Krankenkasse setzt das Kontrollamt unverzüglich von der eingereichten Beschwerde in Kenntnis.

Wird eine Beschwerde beim zuständigen Arbeitsgericht eingereicht, nachdem die Stellungnahme des Kontrollamtes gemäß Nr. 1 beantragt wurde und bevor diese Stellungnahme beiden Parteien übermittelt wurde, wird davon ausgegangen, dass die Stellungnahme des Kontrollamtes nie beantragt wurde."


Art. 4 - In Artikel 12 § 2 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 12. August 2000 und abgeändert durch das Gesetz vom 17. Juli 2015, wird Absatz 1 wie folgt ersetzt:

"Jeder kann die Satzung und die Liste der Verwalter einsehen und bei der Krankenkasse oder beim Landesverband eine Kopie davon erhalten."


Art. 5 - Artikel 15 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 14. Januar 2002, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 wird eine Nr. 3bis mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"3bis. Gewährung von Anwesenheitsgeldern oder Erstattung von Kosten für die Verwalter und die Mitglieder der Generalversammlung,".

2. Paragraph 1 Nr. 5 wird wie folgt ersetzt:

"5. Zusammenarbeit mit Dritten, wie in Artikel 43 erwähnt, außer für die Formen der Zusammenarbeit oder den Gegenstand der Zusammenarbeit, die der König auf Vorschlag des Kontrollamtes und nach Stellungnahme des in Artikel 54 erwähnten Fachausschusses definiert,".

3. Paragraph 2 wird wie folgt ersetzt:

"§ 2 - Die Generalversammlung eines Landesverbands berät und beschließt über folgende Angelegenheiten:

1. Satzungsänderungen,

2. Wahl und Abberufung der Verwalter,

3. Verabschiedung des Haushaltsplans und des Jahresabschlusses,

4. Gewährung von Anwesenheitsgeldern oder Erstattung von Kosten für die Verwalter und die Mitglieder der Generalversammlung,

5. Bestimmung eines oder mehrerer Betriebsrevisoren,

6. Zusammenarbeit mit Dritten, wie in Artikel 43 erwähnt, außer für die Formen der Zusammenarbeit oder den Gegenstand der Zusammenarbeit, die der König auf Vorschlag des Kontrollamtes und nach Stellungnahme des in Artikel 54 erwähnten Fachausschusses definiert,

7. Billigung der Gruppierung von Diensten von Krankenkassen, die einer in Artikel 43bis § 1 Absatz 1 erwähnten Gesellschaft auf Gegenseitigkeit angeschlossen sind,

8. Billigung der Schaffung einer in Artikel 43bis § 5 erwähnten Gesellschaft auf Gegenseitigkeit,

9. Billigung der Schaffung einer in Artikel 43bis § 1 Absatz 2 erwähnten Gesellschaft auf Gegenseitigkeit,

10. Billigung des Anschlusses einer Krankenkasse an eine in Artikel 43bis § 1 Absatz 1 oder § 5 oder in Artikel 70 § 7 erwähnte Gesellschaft auf Gegenseitigkeit,

11. Billigung der Umwandlung einer in Artikel 43bis § 1 Absatz 1 erwähnten Gesellschaft auf Gegenseitigkeit in eine in Artikel 43bis § 1 Absatz 2 erwähnte Gesellschaft auf Gegenseitigkeit,

12. Billigung der Fusion der in Artikel 43bis §§ 1 oder 5 oder in Artikel 70 § 7 erwähnten Gesellschaften auf Gegenseitigkeit,

13. Billigung der freiwilligen Auflösung einer in Artikel 43bis §§ 1 oder 5 oder in Artikel 70 § 7 erwähnten Gesellschaft auf Gegenseitigkeit, der daraus resultierenden Übertragung des Vermögensbestandes und der Bestimmung des in Artikel 46 § 4 erwähnten eventuellen Restvermögens,

14. Antrag auf Anschluss einer Krankenkasse,

15. Billigung der freiwilligen Auflösung einer in Artikel 45 erwähnten Krankenkasse und Bestimmung des in Artikel 46 § 4 erwähnten eventuellen Restvermögens,

16. Billigung der Fusion von angeschlossenen Krankenkassen,

17. Fusion mit einem anderen Landesverband,

18. Auflösung des Landesverbands und Verrichtungen in Bezug auf die Liquidation des Landesverbands."


Art. 6 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 17bis mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 17bis - § 1 - Eine Krankenkasse übermittelt dem Landesverband, dem sie angehört, folgende Unterlagen spätestens einen Monat nach deren Billigung:

1. Berichte oder Protokolle der Versammlungen der Generalversammlung,

2. Haushaltsplan und Jahresabschluss der Zusatzversicherung,

3. Bericht der Revisoren über den Jahresabschluss der Zusatzversicherung.

§ 2 ­ Die Landesverbände haben von Rechts wegen auf einfachen Antrag und vor Ort Zugriff auf die Unterlagen der Versammlungen der Generalversammlung der Krankenkassen, die ihnen angehören."


Art. 7 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 24bis mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 24bis - § 1 - Eine Krankenkasse übermittelt dem Landesverband, dem sie angehört, die Berichte oder Protokolle der Versammlungen des Verwaltungsrates spätestens einen Monat nach deren Billigung.

§ 2 ­ Die Landesverbände haben von Rechts wegen auf einfachen Antrag und vor Ort Zugriff auf die Unterlagen der Versammlungen des Verwaltungsrates der Krankenkassen, die ihnen angehören.

Dasselbe gilt für die Unterlagen der Versammlungen der in Artikel 23 Absatz 2 erwähnten Kommissionen."


Art. 8 - Die Überschrift von Kapitel 3 Abschnitt 4 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

"Abschnitt 4 - Allgemeine Verantwortung für die tägliche Geschäftsführung, leitende Funktionen und Direktionsfunktionen".




Art. 9 - Artikel 32 desselben Gesetzes wird durch sechs Absätze mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Die Bestimmung des oder der Revisoren für die Ausübung eines Mandats in einer Krankenkasse muss zur Vermeidung der Nichtigkeit auf Vorschlag des Landesverbands erfolgen, dem die Krankenkasse angehört.

Die Bestimmung eines zugelassenen Revisors für die Ausübung eines Revisorenmandats bedarf der vorherigen Zustimmung des Kontrollamtes. Vorbehaltlich außergewöhnlicher Umstände muss die Krankenkasse oder der Landesverband diese Zustimmung zur Vermeidung der Nichtigkeit mindestens einen Monat vor dem Datum einholen, an dem die Bestimmung der Generalversammlung vorgeschlagen werden soll. Wird eine Revisionsgesellschaft bestimmt, bezieht sich der Antrag auf vorherige Zustimmung des Kontrollamtes auch auf den oder die zugelassenen Revisoren, die die Revisionsfunktion im Namen und für Rechnung der Revisionsgesellschaft ausüben.

Für die Erteilung der in Absatz 3 erwähnten Zustimmung berücksichtigt das Kontrollamt insbesondere die Verfügbarkeit des Bewerbers angesichts seiner anderen Revisionsaufträge, die Größe und die Organisation seines Büros, seine Kenntnisse und seine Berufserfahrung im Hinblick auf Art, Umfang und Komplexität der Tätigkeit der Krankenkasse oder des Krankenkassenlandesverbands, wo seine Bestimmung in Erwägung gezogen wird, und die Unabhängigkeit des Bewerbers gegenüber diesen Einheiten.

Die Bestimmung des oder der Betriebsrevisoren kann zur Vermeidung der Nichtigkeit erst erfolgen, nachdem dem Kontrollamt die mit dieser Funktion verbundene Entlohnung mitgeteilt wurde.

Änderungen dieser Entlohnung werden dem Kontrollamt zur Vermeidung der Nichtigkeit ebenfalls mitgeteilt.

Das Kontrollamt legt fest, wie sich die Akte für den Antrag auf vorherige Zustimmung des Kontrollamtes zur Bestimmung als Revisor oder Revisionsgesellschaft bei einem Krankenversicherungsorgan zur Vermeidung der Unzulässigkeit zusammensetzen muss. Darüber hinaus legt es fest, was in Absatz 3 unter "außergewöhnlichen Umständen" zu verstehen ist."


Art. 10 - Artikel 43quater desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 12. August 2000 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 26. April 2010, wird wie folgt ersetzt:

"Artikel 43quater - § 1 - Für die Anwendung des vorliegenden Gesetzes gelten folgende Begriffsbestimmungen:

1. "Werbung": jede Form der Mitteilung, die als direktes oder indirektes Ziel hat, das Anschließen an eine Krankenkasse oder einen Landesverband, die Krankenkasse oder den Landesverband selbst, das Einschreiben bei der Hilfskasse für Kranken- und Invalidenversicherung oder einen Dienst im Sinne der Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) und c) und 7 §§ 2 und 4 des vorliegenden Gesetzes und von Artikel 67 Absatz 5 des vorerwähnten Gesetzes vom 26. April 2010, der von einer Krankenkasse oder einem Landesverband organisiert wird, zu fördern,

2. "vergleichende Werbung": jede Werbung, durch die auf direkte oder indirekte, explizite oder implizite Weise anhand eines Vergleichs eine oder mehrere andere Krankenkassen oder ein oder mehrere andere Landesverbände oder ein in Nr. 1 erwähnter Dienst oder die Hilfskasse für Kranken- und Invalidenversicherung identifiziert wird,

3. "irreführende Werbung": jede Werbung, die auf irgendeine Weise, einschließlich ihrer Darstellung, irreführend ist oder sein kann und die aufgrund dieses irreführenden Charakters das Verhalten von Personen beeinflussen kann oder die aus diesen Gründen einer oder mehreren anderen Krankenkassen oder einem oder mehreren anderen Landesverbänden oder der Hilfskasse für Kranken- und Invalidenversicherung Schaden zufügt beziehungsweise zufügen kann.

§ 2 ­ Jede irreführende Werbung seitens einer Krankenkasse oder eines Landesverbands oder seitens der Hilfskasse für Kranken- und Invalidenversicherung ist verboten.

Vergleichende Werbung seitens einer Krankenkasse oder eines Landesverbands oder seitens der Hilfskasse für Kranken- und Invalidenversicherung ist nur verboten, wenn sie nicht die Bedingungen erfüllt, unter denen eine vergleichende Werbung, wie im Wirtschaftsgesetzbuch erwähnt, nach diesem Gesetzbuch erlaubt ist.

§ 3 ­ Für eine Krankenkasse oder einen Landesverband ist es ebenfalls verboten, Werbung zu machen:

1. über den Inhalt von Satzungsbestimmungen, die noch nicht vom Kontrollamt gebilligt worden sind,

2. unter einer anderen Bezeichnung als derjenigen, die in der Satzung angegeben ist,

3. über die Bewilligung von Vorteilen im Rahmen der in den Artikeln 3 Absatz 1 Buchstabe b) und c) und 7 §§ 2 und 4 des vorliegenden Gesetzes und in Artikel 67 Absatz 5 des vorerwähnten Gesetzes vom 26. April 2010 erwähnten Dienste unter einer anderen einschränkenden Bedingung in Bezug auf ihre Verfügbarkeit als der in Artikel 67 Absatz 1 Buchstabe h) des vorerwähnten Gesetzes vom 26. April 2010 erwähnten Bedingung, der zufolge die Bewilligung der Leistungen von den zum betreffenden Zeitpunkt verfügbaren Mitteln abhängt.

§ 4 ­ Für die Anwendung des vorliegenden Gesetzes gilt eine in den Paragraphen 2 und 3 erwähnte Werbung, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ebenfalls als Werbung seitens einer Krankenkasse oder eines Landesverbands, wenn sie gemacht wird von:

1. einer juristischen Person, mit der die Krankenkasse oder der Landesverband wie in Artikel 43 vorgesehen zusammenarbeitet,

2. einer in Artikel 43bis erwähnten Gesellschaft auf Gegenseitigkeit, der die Krankenkasse angeschlossen ist,

3. einer in Artikel 43bis erwähnten Gesellschaft auf Gegenseitigkeit, die dem Landesverband angeschlossen ist,

4. einer in Artikel 70 § 6 erwähnten Gesellschaft auf Gegenseitigkeit, von der die Krankenkasse eine Abteilung bildet,

5. einer in Artikel 70 § 1 Buchstabe b) erwähnten Gesellschaft auf Gegenseitigkeit, die der Krankenkasse angeschlossen ist.

§ 5 ­ Für die Anwendung des vorliegenden Gesetzes gilt eine in den Paragraphen 2 und 3 erwähnte Werbung ebenfalls als Werbung seitens einer Krankenkasse oder eines Landesverbands, wenn sie von jeder anderen Drittperson in Zusammenarbeit mit der Krankenkasse oder dem Krankenkassenlandesverband oder der Hilfskasse für Kranken- und Invalidenversicherung gemacht wird."


Art. 11 - In Artikel 43quinquies desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 12. August 2000 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 26. April 2010, wird Absatz 2 wie folgt ersetzt:

"Vorbehaltlich des Gegenbeweises gelten für die Anwendung des vorliegenden Gesetzes ebenfalls als in Absatz 1 erwähnte Vorteile die Vorteile gleicher Art, wenn sie gewährt werden von:

1. einer juristischen Person, mit der die Krankenkasse oder der Landesverband wie in Artikel 43 vorgesehen zusammenarbeitet,

2. einer in Artikel 43bis erwähnten Gesellschaft auf Gegenseitigkeit, der die Krankenkasse angeschlossen ist,

3. einer in Artikel 43bis erwähnten Gesellschaft auf Gegenseitigkeit, die dem Landesverband angeschlossen ist,

4. einer in Artikel 70 § 6 erwähnten Gesellschaft auf Gegenseitigkeit, von der die Krankenkasse eine Abteilung bildet,

5. einer in Artikel 70 § 1 Buchstabe b) erwähnten Gesellschaft auf Gegenseitigkeit, die der Krankenkasse angeschlossen ist.

Für die Anwendung des vorliegenden Gesetzes gelten ebenfalls als in Absatz 1 erwähnte Vorteile die Vorteile gleicher Art, wenn sie von jeder anderen Drittperson in Zusammenarbeit mit der Krankenkasse oder dem Krankenkassenlandesverband gewährt werden."


Art. 12 - In Artikel 44bis desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 26. April 2010 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 18. Dezember 2016, wird ein Paragraph 4bis mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"§ 4bis - Die Fusion von Gesellschaften auf Gegenseitigkeit muss außerdem von der Generalversammlung des Landesverbands der Krankenkassen, die dieser Gesellschaft auf Gegenseitigkeit angeschlossen sind oder die eine Abteilung dieser Gesellschaft bilden, gebilligt werden."


Art. 13 - Artikel 46 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 14. Januar 2002 und abgeändert durch das Gesetz vom 2. August 2002, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 werden zwischen Absatz 1 und Absatz 2 sechs Absätze mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Die Bestimmung des oder der Liquidatoren für die Ausübung eines Mandats in einer Krankenkasse muss zur Vermeidung der Nichtigkeit auf Vorschlag des Landesverbands erfolgen, dem die Krankenkasse angehört.

Die Bestimmung des oder der Liquidatoren bedarf der vorherigen Zustimmung des Kontrollamtes. Vorbehaltlich außergewöhnlicher Umstände muss die Krankenkasse oder der Landesverband diese Zustimmung zur Vermeidung der Nichtigkeit mindestens einen Monat vor dem Datum einholen, an dem die Bestimmung der Generalversammlung vorgeschlagen werden soll. Wird eine Revisionsgesellschaft bestimmt, bezieht sich der Antrag auf vorherige Zustimmung des Kontrollamtes auch auf den oder die zugelassenen Revisoren, die die Revisionsfunktion im Namen und für Rechnung der Revisionsgesellschaft ausüben.

Für die Erteilung der in Absatz 3 erwähnten Zustimmung berücksichtigt das Kontrollamt insbesondere die Verfügbarkeit des Bewerbers angesichts seiner anderen Revisionsaufträge, die Größe und die Organisation seines Büros, seine Kenntnisse und seine Berufserfahrung im Hinblick auf Art, Umfang und Komplexität der Tätigkeit der Krankenkasse oder des Krankenkassenlandesverbands, wo seine Bestimmung in Erwägung gezogen wird, und die Unabhängigkeit des Bewerbers gegenüber diesen Einheiten.

Die Bestimmung des oder der Liquidatoren kann zur Vermeidung der Nichtigkeit erst erfolgen, nachdem dem Kontrollamt die mit dieser Funktion verbundene Entlohnung mitgeteilt wurde.

Änderungen dieser Entlohnung werden dem Kontrollamt zur Vermeidung der Nichtigkeit ebenfalls mitgeteilt.

Das Kontrollamt legt fest, wie sich die Akte für den Antrag auf vorherige Zustimmung des Kontrollamtes zur Bestimmung als Liquidator, eines Revisors oder einer Revisionsgesellschaft zur Vermeidung der Unzulässigkeit zusammensetzen muss. Darüber hinaus legt es fest, was in Absatz 3 unter "außergewöhnlichen Umständen" zu verstehen ist."

2. Der Artikel wird durch einen Paragraphen 5 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 5 - Die Auflösung von Krankenkassen und die Bestimmung des eventuellen Restvermögens müssen außerdem von der Generalversammlung des Landesverbands, dem sie angehören, gebilligt werden."




Art. 14 - Artikel 54 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 2. August 2002, wird wie folgt ersetzt:

"Art. 54 ­ Beim Kontrollamt wird ein Fachausschuss eingesetzt, der entweder auf Antrag des Ministers oder des Rates oder auf eigene Veranlassung Stellungnahmen zu allen Fragen in Bezug auf die Ausführung des vorliegenden Gesetzes abgibt. Das Kontrollamt beantragt eine vorherige Stellungnahme der zuständigen Abteilung des Fachausschusses zu den in Artikel 52 Absatz 1 Nr. 4, 5 und 6 erwähnten Angelegenheiten. Es kann diese Stellungnahme zu den anderen in vorerwähntem Artikel 52 erwähnten Angelegenheiten beantragen.

Der Fachausschuss setzt sich aus zwei Abteilungen zusammen: eine Abteilung "Krankenkassen" und eine Abteilung "Krankenkassenversicherungen".

Die Abteilung "Krankenkassenversicherungen" ist für die in Artikel 52 Absatz 1 Nr. 11 und 12 erwähnten Angelegenheiten und allgemein für alle Angelegenheiten zuständig, die die Gesellschaften auf Gegenseitigkeit und ihre Versicherungsvermittler betreffen.

Die Abteilung "Krankenkassen" ist für die in Artikel 52 Absatz 1 Nr. 4, 5 und 6 erwähnten Angelegenheiten und für die anderen in vorerwähntem Artikel 52 erwähnten Angelegenheiten zuständig.

Wenn es sich als notwendig erweist, kann bei jeder Abteilung des Fachausschusses eine Stellungnahme beantragt werden.

Die Stellungnahme der zuständigen Abteilung des Fachausschusses wird binnen vier Monaten nach dem vom Minister oder vom Rat des Kontrollamtes ausgehenden schriftlichen Begutachtungsantrag mitgeteilt.

In Abweichung von Absatz 6:

1. können der Minister und der Rat des Kontrollamtes bei ordnungsgemäß mit Gründen versehener äußerster Dringlichkeit eine kürzere Frist festlegen, die ab dem Datum des schriftlichen Begutachtungsantrags jedoch mindestens acht Werktage betragen muss,

2. kann vom Minister oder vom Rat des Kontrollamtes eine längere Frist gewährt werden, die jedoch sechs Monate nicht überschreiten darf, wenn die Angelegenheit, zu der die Stellungnahme beantragt wird, komplex ist oder wenn die zuständige Abteilung des Fachausschusses zu derselben Angelegenheit die Stellungnahme einer anderen Instanz wünscht.

Für die Anwendung des vorliegenden Artikels gilt die erste Aufnahme der betreffenden Frage in die Tagesordnung einer Sitzung der zuständigen Abteilung des Fachausschusses, vorbehaltlich spezifischer Post, als vom Rat des Kontrollamtes ausgehender schriftlicher Begutachtungsantrag."




Art. 15 - Artikel 55 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 11. Dezember 2013, wird wie folgt ersetzt:

"Art. 55 ­ § 1 - Die Abteilung "Krankenkassen" des Fachausschusses setzt sich zusammen aus:

1. einem Präsidenten,

2. fünf Mitgliedern, die von den Landesverbänden vorgeschlagen werden,

3. einem Vertreter der Hilfskasse für Kranken- und Invalidenversicherung,

4. einem Vertreter der Kasse für Gesundheitspflege der HR Rail,

5. dem Generalverwalter des LIKIV,

6. zwei Beamten des LIKIV oder des FÖD Soziale Sicherheit.

§ 2 ­ Die Abteilung "Krankenkassenversicherungen" des Fachausschusses setzt sich zusammen aus einem Präsidenten und fünf Mitgliedern, die von den Landesverbänden vorgeschlagen werden und die über die angemessene Fachkompetenz im Bereich der in Artikel 43bis § 5 und in Artikel 70 §§ 6 und 7 erwähnten Gesellschaften auf Gegenseitigkeit verfügen.

Der König ernennt jeweils auf Vorschlag der FSMA einen Beobachter dieser Einrichtung und auf Vorschlag der Belgischen Nationalbank einen Beobachter dieser Einrichtung.

Der König kann auf Vorschlag des LIKIV einen Beamten dieser Einrichtung als Beobachter ernennen.

§ 3 ­ Der Vorsitz der in den Paragraphen 1 und 2 erwähnten Abteilungen wird vom Präsidenten des Rates des Kontrollamtes und in seiner Abwesenheit vom leitenden Beamten des Kontrollamtes geführt."


Art. 16 - Artikel 56 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

"Art. 56 - Der König ernennt für einen erneuerbaren Zeitraum von sechs Jahren:

1. die in Artikel 55 § 1 Nr. 2 bis 4 und 6 erwähnten Mitglieder und Vertreter der Abteilung "Krankenkassen",

2. die in Artikel 55 § 2 Absatz 1 erwähnten fünf Mitglieder der Abteilung "Krankenkassenversicherungen",

3. die Stellvertreter der in den Nummern 1 und 2 erwähnten Personen,

4. den Stellvertreter des Vertreters der Abteilung "Krankenkassen", wie in Artikel 55 § 1 Nr. 5 erwähnt.

Wird ein ordentliches oder ein stellvertretendes Mitglied im Laufe des Mandats ersetzt, endet die Dauer des Mandats der Person, die das Mitglied ersetzt, bei Ablauf des in Absatz 1 erwähnten Zeitraums.

Jede Abteilung des Fachausschusses erstellt ihre Geschäftsordnung und legt sie dem Minister zur Billigung vor."


Art. 17 - Artikel 60bis desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 12. August 2000, ersetzt durch das Gesetz vom 2. August 2002 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 17. Juli 2015, wird wie folgt abgeändert:

1. Absatz 3 Nr. 1 wird aufgehoben.

2. In Absatz 5 werden die Nummern 6, 7 und 8 wie folgt ersetzt:

"6. bei jedem Verstoß gegen Artikel 43. Für die Anwendung des vorliegenden Gesetzes gilt, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein Verstoß gegen Artikel 43, der von einem einer Krankenkasse oder einem Landesverband angeschlossenen Organ im Sinne dieses Artikels 43 begangen wurde, ebenfalls als Verstoß gegen Artikel 43 seitens dieser Krankenkasse oder dieses Landesverbands."

3. Absatz 6 Nr. 1 wird wie folgt ersetzt:

"1. für jede Werbung, die entgegen den Bestimmungen von Artikel 43quater § 2 gemacht wird."


Art. 18 - In Artikel 62ter § 1 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 26. April 2010, werden die Nummern 3, 4 und 5 wie folgt ersetzt:

"3. bei jedem Verstoß gegen Artikel 43. Für die Anwendung des vorliegenden Gesetzes gilt, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein Verstoß gegen Artikel 43, der von einem einer Gesellschaft auf Gegenseitigkeit angeschlossenen Organ im Sinne dieses Artikels 43 begangen wurde, ebenfalls als Verstoß gegen Artikel 43 seitens dieser Gesellschaft auf Gegenseitigkeit."


Art. 19 - Artikel 70 § 9 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 26. April 2010 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 19. Juli 2021, wird wie folgt abgeändert:

1. Die Wörter "15 § 1 Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 9," werden durch die Wörter "15 § 1 Nr. 1, 2, 3, 3bis, 4, 5, 6 und 9," ersetzt.

2. Zwischen der Zahl "17," und den Wörtern "18 § 1," werden die Wörter "17bis §§1 Nr. 1 und 2, wenn es eine in den Artikeln 43bis § 5 oder 70 § 7 erwähnte Gesellschaft auf Gegenseitigkeit betrifft," eingefügt.

3. Zwischen der Zahl "24," und der Zahl "38bis," werden die Wörter "24bis, wenn es eine in den Artikeln 43bis § 5 oder 70 § 7 erwähnte Gesellschaft auf Gegenseitigkeit betrifft, 25, wenn es eine in den Artikeln 43bis § 5 oder 70 § 7 erwähnte Gesellschaft auf Gegenseitigkeit betrifft, wobei die Wörter "dem die Krankenkasse angeschlossen ist" jeweils durch die Wörter "dem die Gesellschaft auf Gegenseitigkeit angeschlossen ist" ersetzt werden, 31 Absatz 4 und Absatz 5, wenn es eine in den Artikeln 43bis § 5 oder 70 § 7 erwähnte Gesellschaft auf Gegenseitigkeit betrifft," eingefügt.


KAPITEL 3 - Inkrafttreten


Art. 20 - Die Artikel 17 Nr. 2 und 18 des vorliegenden Gesetzes treten ab dem Geschäftsjahr 2022 in Kraft.

Die Artikel 14, 15 und 16 des vorliegenden Gesetzes treten an dem vom König festgelegten Datum in Kraft.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 29. Januar 2022


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Sozialen Angelegenheiten und der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

